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Gebäude, Anlage, Zone, Bereiche Blitz-
schutz
klasse

Kon 
troll-

perio-
de 

(Jahre)

a Bauten mit Räumen mit grosser Personenbelegung (z.B. Theater, Konzertsäle, Tanzlokale, Kinos, 
Mehrzweck-, Sport- und Ausstellungshallen, Verkaufsgeschäfte, Restaurants, Kirchen, Schulhäuser, 
Verkehrsanlagen wie Bahnstationen und ähnliche Versammlungsstätten) einschliesslich zugehörige 
Bauten, welche durch einen Blitzeinschlag negativ beeinflusst werden können; 

Anmerkung 
Insbesondere Mehrzweck-, Sport- und Ausstellungshallen, Schulbauten mit Sälen, Bahnstationen, 
Theater, Kinos, Restaurants und ähnliche Versammlungsstätten mit Räumen, in denen sich 100 
Personen oder mehr aufhalten können ......... 

II 10 

b Beherbergungsbetriebe (z.B. Hotels, Heime, Anstalten, Krankenhäuser, Gefängnisse, Kasernen): 
Anmerkung 
Insbesondere Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, in denen dauernd oder vorübergehend 10 oder 
mehr Personen aufgenommen werden, die auf fremde Hilfe angewiesen sind; insbesondere Hotels, ........ 

II 10 

c besonders hohe Bauwerke einschliesslich die zugehörigen anstossenden Gebäude normaler 
Bauhöhe; 

 Hochhäuser, als Wohn- und Geschäftshäuser genutzt 
 Hochkamine und Türme (Kirchtürme) 
Anmerkung 
Bauten, die nach der Baugesetzgebung als Hochhaus gelten oder deren oberstes Geschoss mehr als 22 
m über dem der Feuerwehr dienenden angrenzenden Terrain liegt bzw. mehr als 25 m Traufhöhe 
aufweisen. 

 
 

III 
II 

 
 

10 
10 

d Bauten brennbarer Bauart bei einem umbauten Rauminhalt von mehr als 3000 m3; III 10 

e grössere (mehr als 3000 m3) landwirtschaftliche Ökonomie- und Betriebsbauten einschliesslich 
anstossende und benachbarte zugehörige Silos und Wohnbauten, welche durch einen Blitzeinschlag 
negativ beeinflusst werden können; 

 Fermenter von Biogasanlagen 

III 
 
 

II 

10 
 
 

10 

f Industrie- und Gewerbebauten mit gefährdeten Bereichen (z.B. Anlagen und Einrichtungen, in denen 
mit feuer- oder explosionsgefährlichen Stoffen umgegangen wird oder in denen solche Stoffe gelagert 
werden), Holzbearbeitungsbetriebe, Mühlen, chemische Fabriken, Textil- und Kunststoffwerke, 
Sprengstoff- und Munitionslager, Rohrleitungsanlagen, Tankstellen; 
- feuergefährdete Bereiche 
- explosionsgefährdete Bereiche unter dem Dach 

II - 1
 
 
 

II 
I 

10 - 3
 
 
 

10 
3 

g Behälter für feuer- oder explosionsgefährliche Stoffe (z.B. brennbare Flüssigkeiten oder Gase), Lager 
für flüssige Treib- und Brennstoffe, samt den zugehörigen Bauten und Anlagen (z.B. Maschinenhaus, 
Gaswerk, Lagerbauten mit Abfüllvorrichtungen); 

I 3 

h Bauten und Anlagen, deren Inhalt einen besonderen Wert aufweist (z.B. Archive, Museen, 
Sammlungen): 

II 10 

i Bauten und Anlagen mit empfindlichen technischen Anlagen (z.B. Anlagen der Informations- und 
Kommunikationstechnik); 

 Rechenzentren 

II 
 
I 

10 
 

5 - 10 

j Bauten und Anlagen an exponierten topografischen Lagen (z.B. freistehende Gebäude (Alphütten) im 
Gebirge) 

III – 1 10 - 3 

 
Tabelle 1: Blitzschutzpflichtige Gebäude, Blitzschutzklassen, Kontrollperioden (Auszug) 


